Beschlussvorlage
für den Vorstand des Verbandes der Kirchengemeinden [Name]
Betreff: Abordnung der Verwaltungsreferent*innen als Übergangsmodell
Sachverhalt
Im Zuge der geplanten Gründung der Kirchengemeindeverbände (KGV) zum 01.01.2027 werden die derzeit beim Verband der katholischen Kirchengemeinden [Name] angestellten Verwaltungsreferent*innen künftig im neuen KGV angestellt sein und vollständig in den Kirchengemeinden eingesetzt. Dienstvorgesetzte Person des nicht pastoralen Personals der Kirchengemeinden und somit auch der Verwaltungsreferent*innen wird die Verwaltungsleitung der Kirchengemeinden im Pastoralen Raum gem. Gattungsvollmachten der Kirchenvorstände sein.

Aufgrund des erhöhten Bedarfs zur Verwaltungsunterstützung ist im Pastoralen Raum (Name) seit dem (Datum) eine Verwaltungsleitung zur verantwortlichen Entlastung der leitenden Pfarrer eingesetzt. 

Bis zur Neustrukturierung des KGV auf Ebene des Kreisdekanates wird im Einvernehmen mit dem Bistum Münster eine Übergangsregelung umgesetzt. Diese sieht vor, dass die Verwaltungsreferent*innen durch eine Abordnung in die jeweiligen Kirchengemeinde eingesetzt werden.
Gem. § 11 Abs. 1 KAVO werden die  Verwaltungsreferent*innen in die jeweilige Kirchengemeinde abgeordnet. Bei einer voraussichtlich länger als drei Monatigen Abordnung sind die Mitarbeiter vorher zu hören.  
Ein Grundsätzliches Recht der Anhörung und der Mitberatung der Mitarbeitervertretung bei einer Abordnung von mehr als drei Monaten ist gem. § 29 Abs. 1  Nr. 10 MAVO gegeben. Zudem bedarf es bei personellen Einzelentscheidungen des Dienstgebers in persönlichen Angelegenheiten von Mitarbeiter*innen, wie eine Abordnung von mehr als drei Monaten, die Zustimmung der Mitarbeitervertretung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 MAVO. 
Mit Gründung des KGV zum 01.01.2027 geht dieses Beschäftigungsverhältnis auf den neuen KGV über.

Beschlussvorschlag
Der Verbandsausschuss beschließt:
1. Die Zustimmung zum Übergangsmodell. Demnach werden die Verwaltungsreferent*innen, nach positivem Votum der jeweiligen Kirchenvorstände, nach Anhörung des Mitarbeiters sowie Anhörung und Zustimmung der MAV der jeweiligen Kirchengemeinde, abgeordnet. Längstens jedoch bis zur Gründung des neuen KGV zum 01.01.2027. 




Begründung
Diese Regelung dient der Entlastung der Seelsorge, der Stärkung pfarreinaher Verwaltungsstrukturen und dem geordneten Übergang in die neue Verwaltungsstruktur. Sie erfolgt im Einvernehmen mit dem Bistum und im Sinne einer zukunftsfähigen Organisationsentwicklung.
